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Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Tagen durften wir uns tags-
über über verhältnismäßig milde Tempera-
turen und zahlreiche Sonnenstunden
freuen. Der Herbst hatte so die Möglich-
keit, sich in seinen schönsten Farben und
Bildern zu präsentieren und an den Winter
mag man noch gar nicht so richtig den-
ken. Und so erscheint es fast schon etwas
befremdlich, dass in wenigen Wochen der
Oberlungwitzer Weihnachtsmarkt auf
dem Festplatz an der Hofer Straße statt-
findet. Nachdem dieser in den vergange-
nen Jahren nicht stattfinden konnte,
haben Sie am 03.12.2022 in der Zeit von
13 – 21 Uhr wieder die Möglichkeit, mit
Menschen bei Glühwein und anderen Ge-
tränken sowie unterschiedlichen Speisen
ins Gespräch zu kommen und gemütliche
Stunden in geselliger Runde zu verbrin-
gen. Zudem wird es wieder verschiedene
Akteure und Mitmachangebote und auch
ein Bühnenprogramm geben, so dass
keine Langeweile aufkommen sollte.

Parallel zum Geschehen auf dem Fest-
platz wird in diesem Jahr auch der Mo-
dellbahnzirkel „SAXONIA“ Oberlung-
witz e.V. noch einmal die Türen seiner
Vereinsräume im Vereinshaus „Zur Post“
am 03.12.2022 öffnen und zwar in der
Zeit von 14 – 17 Uhr. Nach der großen
Jubiläumsausstellung des Vereins Ende
September gibt es also jetzt im kleinen
Rahmen noch einmal die Möglichkeit, den
Vereinsmitgliedern über die Schulter zu
schauen.

Außerdem wird in der Abteikirche zu Ober-
lungwitz, ebenfalls am 03. Dezember,
das traditionelle Adventsliedersingen der
St. Martins Kirchgemeinde ab 18:15 Uhr
stattfinden – auch hier lohnt es sich, ein-
mal vorbeizuschauen und mit in den Ge-
sang einzustimmen oder einfach nur den
bekannten weihnachtlichen Weisen zu
lauschen.

An dieser Stelle möchte ich auch auf einen
weiteren Termin hinweisen, der noch vor
demWeihnachtsmarkt stattfindet: nämlich
den diesjährigen Volkstrauertag am
13.11.2022. Nun wird es aufgrund des Er-
scheinungsdatums dieses Stadtanzeigers
wahrscheinlich so sein, dass Sie diese
Zeilen lesen, wenn der Volkstrauertag be-
reits wieder Geschichte ist und Sie somit
nicht die Möglichkeit haben, an der Kranz-
niederlegung anlässlich des Gedenkens
der Opfer von Kriegen und Gewaltherr-
schaft teilnehmen können. Dennoch bin
ich der Meinung, dass es wichtig ist,
immer wieder auf diesen Tag und die
damit verbundenen Hintergründe zu ver-
weisen. Ich kann mich daran erinnern, als
ich als neu gewählter Bürgermeister das
erste Mal die Kranzniederlegung vorneh-

men und einige Worte an die Anwesenden
richten durfte. Seitdem hat sich dieses Er-
eignis jährlich wiederholt und immer wie-
der wurde betont, wie froh wir doch sein
können, dass wir in den letzten Jahren in
unserem Land und auch in unserer unmit-
telbaren Nachbarschaft in Frieden auf-
wachsen bzw. leben durften. Und dieses
Jahr? Ist das Thema „Krieg“ omnipräsent
und die Auswirkungen des derzeitigen po-
litischen Geschehens haben unmittelba-
ren Einfluss auf unser Leben hier in
Deutschland. Und bei allen Herausforde-
rungen, vor denen wir deshalb derzeit in
unserem eigenen Land stehen, sollte uns
der Volkstrauertag, an dem wir aller Toten
von Krieg und Gewaltherrschaft weltweit
gedenken, umso mehr vor Augen führen,
dass die derzeitigen kriegerischen Hand-
lungen eben nicht nur Einfluss auf unser
„normales Leben“ oder beispielsweise die
Wirtschaft haben, sondern dass es am
Ende aufgrund der Krieges wieder täglich
Tote und Opfer gibt, Soldaten wie Zivilis-
ten, die im Krieg sterben. Und das in un-
serer unmittelbaren Nachbarschaft. Was
bleibt ist die Hoffnung darauf, dass die re-
levanten politischen Akteure die richtigen
Entscheidungen treffen, um diesen Krieg
so bald wie möglich zu beenden.

Erlauben Sie mir, dass ich abschließend
noch ein weiteres Thema anführe – und
zwar ein Thema, welches ich in den ver-
gangenen Stadtanzeigerausgaben immer
wieder aufgegriffen habe und welches uns
auch in den kommenden Monaten immer
wieder begleiten wird: unsere 750-Jahr-
Feier im nächsten Jahr. Die Vorbereitun-
gen laufen – wie mehrfach berichtet – auf
Hochtouren und die geplanten Veranstal-
tungen und Projekte werden immer kon-
kreter. Grafisch dargestellt sehen Sie eine
Übersicht unserer drei Hauptveranstaltun-
gen, zu denen ich Sie bereits jetzt recht
herzlich einlade.

Mit Beginn des Jahres werden wir auch
einen Veranstaltungskalender veröffentli-
chen, der alle weiteren Termine beinhaltet,

so dass auch all diejenigen einen Über-
blick haben, die vielleicht nicht regelmäßig
auf der Internetseite der Stadt Oberlung-
witz vorbeischauen.

Da so ein Fest aber nicht nur vom Teilneh-
men, sondern insbesondere vom Mitma-
chen lebt, möchte ich erneut dazu auf-
rufen, dass Sie sich u.a. auf unserer
Homepage www.oberlungwitz.de eben
nicht nur über anstehende Termine infor-
mieren können, sondern auch die Mög-
lichkeit haben, sich aktiv an der Ausge-
staltung des Jubiläums zu beteiligen. Sie
können sich aber – ob als Verein, Privat-
person oder beispielsweise auch Gewer-
betreibender auch vertrauensvoll direkt an
unseren Mitarbeiter, Herrn Haß (Telefon:
03723-40529 oder E-Mail: r.hass.rat-
haus@oberlungwitz.de) wenden.

Zudem finden Sie hier auch eine Übersicht
über Artikel und Produkte, die im Rahmen
des Jubiläumsjahres erworben werden
können – hier werden kontinuierlich neue
Dinge dazukommen. Ein „Produkt“ ist be-
reits jetzt verfügbar, nämlich ein Kalender
für das Jahr 2023, den der Fotoclub „Ob-
jektiv“ des HALT e.V. Beratungszentrum
erstellt hat. Historischen Postkartenmoti-
ven aus der Sammlung von Herrn Weib-
recht sind auf den einzelnen Kalenderblät-
tern neue Fotografien gegenübergestellt.
Der Kalender kann zu einem Preis von 10
Euro direkt beim HALT e.V. (Oststraße 23a
in Hohenstein-Ernstthal), im Rathaus der
Stadt Oberlungwitz oder auch im Rahmen
des Weihnachtsmarktes erworben wer-
den. Wer also noch auf der Suche nach
einemWeihnachtsgeschenk ist, für den ist
dies vielleicht eine Idee. Auf der Suche
sind auch wir gemeinsam mit unserem
Stadtrat Herrn Beyer aus Oberlungwitz –
und zwar nach „Zeitdokumenten“, Fotos
oder Schaustücken, Alltagsgeräte aus
vergangenen Tagen, die ein Stück
Oberlungwitzer Geschichte abbilden.
Ich bin mir sicher, dass auf einigen Dach-
böden, in Kellern oder Schuppen noch
Sachen zu finden sind, die vielleicht schon
etwas Staub angesetzt haben, aber mit Si-
cherheit interessant für die Öffentlichkeit
sind und die wir ggf. im Rahmen von Aus-
stellungen mit präsentieren können. Soll-
ten Sie hier Dinge finden oder in Ihrem
Besitz haben, würden wir uns ebenfalls
freuen, wenn Sie auf uns zukommen.

Herzlichst
Ihr

Thomas Hetzel
Bürgermeister ❑
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Stadtanzeiger

Das Amtsblatt der Stadt Oberlungwitz erscheint zu den nachfolgend aufgeführten
Terminen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Stadtanzeiger auf der Homepage
unter www.oberlungwitz.de zu lesen. Wir bitten die Verfasser von Artikeln, besonders
den Redaktionsschluss zu beachten! Nach Redaktionsschluss eingehende Manuskripte
können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Veröffentlichung der Texte erfolgt nur
noch bei Vorlage der Manuskripte in elektronischer Form, vorbehaltlich des zur Verfü-
gung stehenden Platzes.

Nummer des Amtsblattes             Redaktionsschluss             Erscheinungsdatum
              12/2022                                     27.11.2022                             12.12.2022
              01/2023                                     18.12.2022                             16.01.2023    ❑

im Rahmen regelmäßig stattfindender
Bürgersprechstunden haben Sie die Ge-
legenheit, Ihre Fragen, Hinweise und An-
regungen direkt mit mir zu besprechen.
Die nächste/n Bürgersprechstunde/n fin-
det/n

am 15.11.2022 von 15 – 16 Uhr
und
am 01.12.2022 von 14 – 15 Uhr

im Rathaus Oberlungwitz, Zimmer 2.04,
statt.

Bitte melden Sie sich im Vorfeld unter der
Rufnummer 03723-40523 an, damit unnö-
tige Wartezeiten vermieden werden kön-
nen. Unabhängig davon können Sie unter
vorgenannter Rufnummer natürlich auch
außerhalb der Bürgersprechstunde einen
Termin für ein persönliches Gespräch
mit mir vereinbaren bzw. hierfür die
E-Mail-Adresse stadtverwaltung@ober-
lungwitz.de nutzen.

Thomas Hetzel
Bürgermeister ❑

Liebe Bürgerinnen
und Bürger,

Die Stadtverwaltung Oberlungwitz stellt
auf der Homepage www.oberlungwitz.de
sowie unter www.amt.24.sachsen.de ver-
schiedene Formulare zur Verfügung.

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt ❑

Hinweis zur Nutzung
unseres elektronischen

Formular-Service Stadtverwaltung
Oberlungwitz

Bibliothek der Stadt
Oberlungwitz

Öffnungszeiten

Adresse:    Hofer Straße 203
Telefon:      03723 405-0
Fax:           03723 405-34
Homepage: www.oberlungwitz.de
E-Mail: stadtverwaltung@oberlungwitz.de

Hinweis:
Das Rathaus der Stadt Oberlungwitz ist zu
den bekannten Zeiten geöffnet. Das Tra-
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird
zum Schutz der Mitarbeiter/innen und Mit-
menschen empfohlen.
Um Wartezeiten zu vermeiden, wird für
Angelegenheiten, die das Einwohnermel-
deamt und das Standesamt betreffen,
eine vorherige Terminvereinbarung unter
03723/405-19 oder -20 empfohlen.

Meldestelle
Dienstag:         09:00 – 11:30 Uhr
                       13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag:    09:00 – 11:30 Uhr
                       13:00 – 15:30 Uhr

Standesamt
Dienstag:         09:00 – 11:30 Uhr
                       13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag:    09:00 – 11:30 Uhr
                       13:00 – 15:30 Uhr

Termine außerhalb der Öffnungszeiten
sind nur nach telefonischer Vereinba-
rung möglich. ❑

Adresse:   Hofer Straße 189
Telefon:     03723 413057
E-Mail:      bibliothek.oberlungwitz@envia-
                tel.net

Öffnungszeiten:
Montag:                 10:00 – 12:00 Uhr
                       und 14:00 – 17:30 Uhr
Dienstag:               14:00 – 17:30 Uhr
Mittwoch:               geschlossen
Donnerstag:           10:00 – 12:00 Uhr
                       und 14:00 – 17:30 Uhr
Freitag:                   geschlossen

Rollende Bibliothek in der Humboldt-
Grundschule, Klassen 1 – 4!

Termin:          06.12.2022

ACHTUNG!
Die Bibliothek der Stadt Oberlungwitz
ist wegen Urlaub vom 14.11.2022 bis
18.11.2022 geschlossen.                      ❑

In unserer Infothek im Erdgeschoss des
Rathauses finden Sie verschiedene kos-
tenfreie Informationsmaterialien, Zeit-
schriften und Formularvordrucke.

Ansprechpartnerin: Frau Marton,
Zimmer 2.03, Tel.-Nr.: 03723 405-24

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt ❑

Infothek im Rathaus

Die Sprechstunde der Schiedsstelle der
Stadt Oberlungwitz findet im Bedarfsfall
im Rathaus statt. Einwohner, die das Tä-
tigwerden der Schiedsstelle begehren,
werden gebeten, entsprechende Termin-
vereinbarungen über Herrn Tschier-
schwitz, Telefon: 03723/ 405-30, zu tref-
fen.

Schubert
Friedensrichter ❑

Sprechstunde
der Schiedsstelle

IMPRESSUM: Herausgeber/Redaktion: Stadtverwaltung Oberlungwitz, Hofer Str. 203, 09353 Oberlungwitz, Tel.: 03723
4050 • Verantwortlich für den amtlichen Teil einschließlich der Sitzungsberichte der Stadtratssitzung: der Bürgermeister
der Stadt Oberlungwitz oder sein Vertreter im Amt. • Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: der jeweilige Verfasser
eines Artikels • Layout, Satz und Druck:Mugler Druck und Verlag GmbH, Gewerbering 8, 09337 Hohenstein-Ernstthal,
OTWüstenbrand, Tel.: 03723 499149, Fax: 03723 499138, Mail: info@mugler-verlag.de • Anzeigen: Frau Gläser, Mugler
Druck und Verlag GmbH, Fon: 03723 499117, 0174 3367181, Fax: 03723 499177 • Vertrieb: VBS Logistik GmbH, Hein-
rich-Lorenz-Straße 2 – 4, 09120 Chemnitz, Frau Hellwig, Telefon: 0371 33200153, E-mail: mail@wochenendspiegel.de.
• Der »Stadtanzeiger Oberlungwitz« erscheint zur kostenlosen Verteilung monatlich in einer Auflagenhöhe von 3.900
Exemplaren.

03. Dezember,
13:00 – 21:00 Uhr
Oberlungwitzer Weihnachtsmarkt auf dem
Festplatz an der Hofer Straße ❑

Veranstaltungen

Alle aktuellen Stellenausschreibungen fin-
den Sie auf unserer Homepage unter:
www.oberlungwitz.de/de/aktuelle-stellen-
angebote.html. ❑

Aktuelle Stellenangebote
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1. Nächste Stadtratssitzung
Ort: Saal des Vereinshauses

„Zur Post“, Oberlungwitz,
Hofer Straße 36

Beginn: 19:00 Uhr
Termin: 29.11.2022

2. Nächste Sitzung des Verwaltungs-
ausschusses
Ort: Rathaus der Stadt Oberlungwitz,

Beratungsraum, Hofer Straße
203 in 09353 Oberlungwitz oder
Saal des Vereinshauses „Zur
Post“, Hofer Straße 36 in 09353
Oberlungwitz, falls dies die
rechtliche Lage erfordert. Der Ort
der Sitzung wird mit der jeweili-
gen Einladung bekannt gegeben.

Beginn: 19:00 Uhr
Termin: 15.11.2022

3. Nächste Sitzung des Technischen
Ausschusses
Ort: Rathaus der Stadt Oberlungwitz,

Beratungsraum, Hofer Straße
203 in 09353 Oberlungwitz oder
Saal des Vereinshauses „Zur
Post“, Hofer Straße 36 in 09353
Oberlungwitz, falls dies die
rechtliche Lage erfordert. Der Ort
der Sitzung wird mit der jeweili-
gen Einladung bekannt gegeben.

Beginn: 19:00 Uhr
Termin: 06.12.2022

Die aktuelle Tagesordnung für alle Sitzun-
gen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen
Aushang an der Verkündungstafel im
Haupteingangsbereich des Rathauses.

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt ❑

Sitzungstermine



Folgende Fundsachen wurden im Fund-
büro abgegeben:

- Schlüsselbund, 2 Schlüssel, blaues
Band (Fundort: R.-K.-Str. 34)
April 2022

- Brille, graues Gestell (Fundort: Fest-
platz, Strumpffest)
Mai 2022

- Schlüsselbund, 2 Schlüssel, Band „TU
Bergakademie Freiberg“ (Fundort: Fest-
platz, Strumpffest)
Mai 2022

- Babyschuh, rosa (Fundort: Festplatz,
Strumpffest)
Mai 2022

- Schlüssel (Fundort: Festplatz, Strumpf-
fest)
Mai 2022

- Geldbörse „Die Eiskönigin“, (Fundort:
Festplatz, Strumpffest)
Mai 2022

- Fahrradschlüssel, Schlüsselband „10
Jahre Hein Gericke“ (Fundort: Schul-
straße)
Juni 2022

- Samsung Galaxy S 10, schwarze Hülle
(Fundort: Bushaltestelle Stollberger Str.)
September 2022

- Kindermütze, grau mit rosa Herzen
(Fundort: Erlbacher Str.)
September 2022

- Geldbörse, schwarz (Fundort: Rathaus)
Oktober 2022

- 1 oz Krügerrad Goldmünze 2013 (Süd-
afrika) (Fundort: Sparkasse, Filiale Ober-
lungwitz)
Januar 2021

Erläuterungen
Gefundene Gegenstände können im
Fundbüro im Ordnungsamt (Zimmer 2.05,
Tel.: 03723 405-28) der Stadt Oberlung-
witz abgegeben werden. Diese werden
dort registriert und für einen Zeitraum von
sechs Monaten aufbewahrt. Meldet sich
der Besitzer innerhalb dieses Zeitraumes
nicht, wird der Gegenstand anderweitig
verwertet.

Beier
SB Öffentliche Ordnung/Gemeindlicher
Vollzug ❑
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Zur Aufstellung des Veranstaltungsplanes
2023 bitten wir hiermit alle Vereine, ihre
Veranstaltungen im Jahr 2023 bis späte-
stens 30.11.2022 schriftlich an die Stadt-
verwaltung Oberlungwitz, Hofer Straße
203, 09353 Oberlungwitz oder per E-Mail
(r.hass.rathaus@oberlungwitz.de) zu mel-
den. Die Veranstaltungen werden sowohl
im Stadtanzeiger als auch auf der Home-
page (www.oberlungwitz.de) veröffent-
licht.

Haß
SB Veranstaltungswesen/Vereinswesen❑

Aufruf an alle Vereine
der Stadt Oberlungwitz

Wegen der Softwareumstellung in der
Einwohnermeldestelle bleibt diese sowie
auch das Standesamt vom 02.12. bis
zum 09.12.2022 geschlossen.

Bitte denken Sie rechtzeitig an die Bean-
tragung bzw. Abholung Ihrer Dokumente,
da während der Schließung keine Bear-
beitung Ihrer Anliegen möglich ist.

Wossilat
FAL Melde- und Personenstandswesen❑

Die Einwohnermeldestelle
informiert

Bekanntmachung Fundbüro

Rückblick Stadtratssitzung

In der 33. Sitzung des Stadtrates am
1. November 2022 wurden folgende Be-
schlüsse gefasst:

Zum TOP 1:
Begrüßung, Feststellung der Beschlussfä-
higkeit und ordnungsgemäßen Ladung,
Bestätigung der Tagesordnung sowie
Festlegung von zwei Vertretern zur Proto-
kollunterzeichnung
- Der Bürgermeister eröffnete die Stadt-
ratssitzung, stellte die ordnungs- und
fristgemäße Ladung aller Stadträte
sowie die Beschlussfähigkeit des Stadt-
rates fest. Zu Beginn der Sitzung waren
einschließlich Bürgermeister 16 Mitglie-
der des Stadtrates anwesend, 1 Stadt-
rat war entschuldigt und 1 Stadträtin
kam noch im Verlauf der Sitzung hinzu.

- Als Unterschriftsleistende für die Nie-
derschrift der 33. Sitzung wurden Frau
Stadträtin Schönherr und Herr Stadtrat
Kuna bestimmt.

- Die Niederschrift der 32. Sitzung vom
27.09.2022 konnte aus zeitlichen Grün-
den noch nicht fertiggestellt werden. Sie
wird mit den Unterlagen zur 34. Sitzung
am 29.11.2022 ausgereicht.

- In die Tagesordnung wurde ein weiterer
TOP als TOP 6 in den öffentlichen Teil
aufgenommen. Die nachfolgenden TOP

verschieben sich entsprechend nach
hinten. Damit ist die erweiterte Tages-
ordnung bestätigt.

- Im Anschluss an die öffentliche Sitzung
fand noch ein nicht öffentlicher Teil statt.

Zum TOP 2:
Beschluss über die Festsetzung der El-
ternbeiträge und weiteren Entgelte in den
Kindertageseinrichtungen der Stadt Ober-
lungwitz für das Jahr 2023
Beschluss:
Der Stadtrat beschießt die Anpassung
der Elternbeiträge ab Januar 2023 ent-
sprechend der Anlage zur Vorlage Nr.
01/33/2022 (Elternbeiträge und weitere
Entgelte für das Jahr 2023).

Zum TOP 3:
Jahresabschlussbericht 2021 der Stadt-
werke Oberlungwitz GmbH
Beschlüsse:
1.Der Stadtrat beschließt, den Bericht
über die Prüfung des Jahresabschlus-
ses zum 31. Dezember 2021 und des
Lageberichtes für das Geschäftsjahr
2021 der Stadtwerke Oberlungwitz
GmbH zustimmend zur Kenntnis zu
nehmen und hinsichtlich der empfohle-
nen Gewinnverwendung sowie Entlas-
tung der Geschäftsleitung gemäß Be-

richt des Aufsichtsrates vom 01.09.2022
keine anderslautende Weisung zu ertei-
len.

2.Der Stadtrat beschließt, dem Gesell-
schaftsvertreter die Weisung zu erteilen,
den Aufsichtsrat der Stadtwerke Ober-
lungwitz GmbH für das Geschäftsjahr
2021 zu entlasten.

Zum TOP 4:
Vergabebeschluss und Auftragsvergabe
Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan,
Standortkonzeption sowie Nebenleistun-
gen (Feuerwehrsatzung, Feuerwehrkos-
tensatzung, Gebührenkalkulation) Freiwil-
lige Feuerwehr Oberlungwitz
Beschlüsse:
1.Dem Antrag eines Stadtrates, den Auf-
trag zur Fortschreibung des Brand-
schutzbedarfsplanes (Position 1) der
FFW Oberlungwitz an die Firma LV
Ausschreibung – Ingenieurbüro Menzel,
Rosenkranz & Partner“, Heinrich-Heine-
Straße 10F in 01723 Wilsdruff mit einem
Bruttopreis in Höhe von 2.915,00 EUR
zu vergeben, wurde stattgegeben.

2.Dem Antrag eines weiteren Stadtrates,
die Position 1 (Brandschutzbedarfs-
plan), die Position 2 (Standortkonzep-
tion) sowie die Position 3 (fachliche und
sachliche Prüfung der Feuerwehrsat-

Oberlungwitz im Internet: www.oberlungwitz.de
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zung) an die Firma „LV Ausschreibung –
Ingenieurbüro Menzel, Rosenkranz &
Partner“, Heinrich-Heine-Straße 10F in
01723 Wilsdruff mit einem Bruttopreis in
Höhe 18.742,50 EUR zu vergeben,
wurde ebenfalls stattgegeben.

Da der erste Antrag eine größere Mehrheit
fand, wird nur dieser Beschluss umge-
setzt.

Zum TOP 5:
Beschlussfassung zur Verwendung der
Pauschalmittel
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Oberlungwitz be-
schließt, die verbliebenen Mittel aus dem
Gesetz über die Gewährung pauschaler
Zuweisungen zur Stärkung des ländlichen
Raumes im Freistaat Sachsen in den Jah-
ren 2018 bis 2021 in Höhe von 26.500
Euro wie folgt zu verwenden:
- Anschaffung einer neuen Beschallungs-
anlage für das Außengelände des Ober-
lungwitzer Sportvereins (2.500 Euro)

- Anschaffung von LED-Leuchtmitteln/
Lampen (insb. Leuchtstoffröhren) für die
städtischen Gebäude (15.000 Euro)

- Mittel für Umwelt- und Naturschutz-
maßnahmen (u.a. Anschubfinanzierung
Projekt Hirschgrund/Hennyteich) (1.500
Euro)

- Zaunanlage Bereich Bolzplatz Hum-
boldtschule-Grundschule (4.500 Euro)

- Anschaffung Bolzplatztor für den Be-
reich „Festwiese“/ehem. GUS-Fläche
(3.000 Euro).

Zum TOP 6:
Vorhabenbeschluss zur Ausschreibung für
die Beschaffung eines Kompaktfahrzeu-
ges als Abrollkipper inkl. Abrollcontainer
für den Bauhof
Beschlüsse:
1.Der Stadtrat der Stadt Oberlungwitz be-
schließt, der Beschaffung eines Kom-
paktfahrzeuges als Abrollkipper inkl. Ab-
rollcontainer zuzustimmen.

2.Die Verwaltung wird beauftragt, das
Fahrzeug mit einem zu erwartenden Ge-
samtpreis von ca. 140.000,00 Euro/
brutto auszuschreiben.

Zum TOP 7:
Bericht des Bürgermeisters sowie Fragen
der Stadträte und Gäste
Herr BM Hetzel informierte u. a. zu folgen-
den Themen:
- Bauarbeiten in der Humboldtschule –
Grundschule haben begonnen; während
dieser Zeit wird das Mittagessen für die
Grundschüler im Saal des Vereinshau-
ses „Zur Post“ verabreicht.

- Zuwendungsbescheid Bundespro-
gramm „Zukunftsfähige Innenstädte
und Zentren“ ist am 28.10.2022 einge-
gangen; jetzt muss geschaut werden,
welche Dinge noch im Jahr 2022 umge-
setzt werden können.
- Seniorengeburtstagsveranstaltung hat
am 12.10.2022 in den Räumlichkeiten
der GAFUG mbH stattgefunden mit vol-
lem Erfolg.

- Herbstfest mit Trödelmarkt wurde am
15.10.2022 auf dem Festplatz an der
Hofer Straße durchgeführt, diese Veran-

staltung wurde ebenfalls gut besucht.
- Stand Vorbereitung des Festes „750
Jahre Oberlungwitz“;

- Sachstand zur Einführung des Ratsin-
formationssystems;

- Treffen der Geschichtsgruppe am
07.11.2022 im Vereinshaus „Zur „Post“;
Interessierte sind recht herzlich eingela-
den.

- Schlüsselübergabe mit dem OKV e. V.
zum Faschingsauftakt am 12.11.2022,
11:11 Uhr am Rathaus, anschließend
Abendveranstaltung ab 19:30 Uhr.

Die Fragen und Hinweise der Stadträte
und Gäste bezogen sich auf:
- ein Konzept des Uhlig-Hauses im Be-
reich des ROGO-Geländes,

- die Anbringung einer bereits angespro-
chenen Beschilderung im Bereich Son-
nenweg,

- die Auswertung der Begehung Turnhalle
Erlbacher Straße,

- die Beleuchtung der Bücherzelle am
Postplatz,

- das Eingangstor am Stadtpark und
mögliche Ausbesserungsarbeiten,

- Nachfrage zum TOP 4 und dem weite-
ren Vorgehen, wenn nur die Position
Brandschutzbedarfsplan vergeben wird
und

- den Sachstand der Fläche der ehemali-
gen GUS-Kaserne im Hinblick auf
Untersuchungen.

Hetzel
Bürgermeister ❑

Das Ordnungsamt informiert

Mit den ersten Schneefällen und Frösten
steigt wieder das Unfallrisiko für alle Fuß-
gänger und Fahrzeugführer. Gehwege und
Fahrbahnen können dann wieder gefähr-
lich glatt sein.
Alle Grundstückseigentümer und -besitzer
müssen sich über ihre Pflichten zur Gefah-
renabwehr im öffentlichen Bereich, resul-
tierend aus oben genannter Satzung, in-
formieren.

Wir haben die wichtigsten Regelungen für
Sie zusammengestellt:

Wer hat die Pflicht? (Zuordnung der
Grundstücke zu einer öffentlichen
Straße oder einem öffentlichen Weg)

Die Verpflichtung zur Reinigung der öffent-
lichen Straßen wird mit der oben genann-
ten Satzung auf die Eigentümer und
Besitzer der durch öffentliche Straßen er-

schlossenen Grundstücke (= Verpflichtete)
übertragen. Obwohl sich Eigentümer und
Besitzer solcher erschlossenen Grundstü-
cke zur Erfüllung ihrer Räum- und Streu-
pflichten auch geeigneter Dritter (Mieter,
Hausmeisterservice etc.) bedienen kön-
nen, bleiben sie Verpflichtete und An-
sprechpartner.
Ein Grundstück ist der durch Vermessung
räumlich abgegrenzte Teil der Erdoberflä-
che, der auf einem besonderen Grund-
buchblatt allein oder auf einem gemein-
schaftlichen Grundbuchblatt unter einer
besonderen Nummer des Bestandsver-
zeichnisses ausgewiesen ist.
Erschlossen ist ein Grundstück dann,
wenn tatsächlich wie rechtlich gewährleis-
tet ist, dass eine Zugangsmöglichkeit an
der Grundstücksgrenze besteht. Dabei
kommt es nur darauf an, dass die Schaf-
fung eines Zugangs möglich ist (er braucht
tatsächlich noch nicht hergestellt zu sein!).

Das Grundstück muss aber von der öf-
fentlichen Straße einen Vorteil haben und
der ist schon dann gegeben, wenn die
wirtschaftliche und verkehrliche Nutzung
(insbesondere die Möglichkeit der Schaf-
fung eines Zugangs oder einer Zufahrt)
möglich ist. Häufig führt schon das An-
grenzen eines Grundstücks an eine Straße
zu dem Vorteil, der die Erschließung be-
gründet.
Ein Grundstück grenzt an eine öffentliche
Straße an, wenn das Grundstück mit dem
Straßengrundstück eine gemeinsame
Grenze hat. Das gilt auch dann, wenn zwi-
schen dem Grundstück und der Straßen-
fläche ein zur Straße gehörender Graben,
eine Böschung, ein Grünstreifen oder eine
Stützmauer liegt. Für die Erschließung
durch eine Straße ist die Zuordnung eines
Grundstücks zu einer Straße durch eine
Hausnummer ohne Belang, da diese le-
diglich eine Ordnungsfunktion hat.

Pflichten im Winterdienst gemäß der Satzung über die Straßenreinigung und den
Winterdienst in der Stadt Oberlungwitz (Straßenreinigungssatzung) vom

19. Dezember 2001 i. V. m. der 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die
Straßenreinigung und den Winterdienst in der Stadt Oberlungwitz vom 21. Oktober 2010
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Was ist zu räumen und zu streuen?

Die zu beräumende oder abzustumpfende
Fläche erstreckt sich entsprechend der
Breite, in der das Grundstück zu einer
oder mehreren Straßen hin liegt, auf den
Gehweg. Gehwege sind die für die Fuß-
gänger ausdrücklich bestimmten Teile der
Straße. Dabei sind der Ausbauzustand
und die Breite der Straße nicht zu berück-
sichtigen.
Soweit keine Gehwege vorhanden sind,
gilt als Gehweg das Räumen und Streuen
entlang der Grundstücksgrenze bis zur
Straßenmitte.

Was ist, wenn Grundstücke hinterein-
ander liegen?

Liegen mehrere Grundstücke hintereinan-
der zu der sie erschließenden Straße, so
bilden das an die Straße angrenzende
Grundstück (= Kopfgrundstück) und die
dahinter liegenden Grundstücke (= Hinter-
liegergrundstücke, grenzen nicht selbst an
eine öffentliche Straße oder einen öffentli-
chen Weg an) eine Straßenreinigungsein-
heit. Das gilt auch, wenn diese Grundstü-
cke durch mehrere Straßen erschlossen
werden.
Die Eigentümer und Besitzer der zur Stra-
ßenreinigungseinheit gehörenden Grund-
stücke sind im wöchentlichen Wechsel
räum- und streupflichtig. Dieser Wechsel
beginnt jährlich neu beim Eigentümer des
Kopfgrundstückes.

Was ist, wenn die Straße nur auf einer
Seite einen Gehweg hat?

Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind
auch die Eigentümer oder Besitzer der auf
der gegenüberliegenden Straßenseite be-
findlichen Grundstücke für die Erfüllung
der Räum- und Streupflicht verantwortlich.
Hier erfolgt ein jährlicher Wechsel.
In den Jahren mit ungerader Endziffer sind
die Eigentümer oder Besitzer der auf der
gegenüberliegenden Straßenseite befind-
lichen Grundstücke für das Räumen und
Streuen des Gehweges verantwortlich. In
den Jahren mit gerader Endziffer sind die
Eigentümer oder Besitzer der auf der Geh-
wegseite befindlichen Grundstücke zum
Räumen und Streuen des Gehweges ver-
pflichtet.
Grund für diesen Wechsel der Pflichten ist
die nach dem Gleichheitssatz (Art. 3
Grundgesetz) erfolgte Rechtsprechung,
nach der die gegenüberliegenden Seiten
gleichrangig heranzuziehen sind, weil die
Grundstücke auf beiden Straßenseiten
durch den einen Gehweg erschlossen
werden.

Wann und wie ist zu räumen und zu
streuen?
Was muss dabei beachtet werden?

Grundsätzlich gilt die Räum- und Streu-
pflicht täglich für die Zeit von 07:00 Uhr
bis 20:00 Uhr. Das heißt, bei Schneefall
bzw. Glatteisgefahr sind die Gehwege in-
nerhalb dieser Zeiten von dem jeweiligen
Verpflichteten in einer solchen Breite zu
räumen und zu streuen, dass die Sicher-
heit des Fußgängerverkehrs gewährleistet
ist. Insbesondere soll ein Begegnungsver-
kehr möglich sein. Außerdem sind die ge-
räumten Flächen vor den Grundstücken
so aufeinander abzustimmen, dass eine
durchgehende benutzbare Gehfläche ent-
steht. Für jedes Hausgrundstück ist ein
Zugang zur Fahrbahn und zum Grund-
stückseingang in einer Breite von mindes-
tens 1,25 m zu räumen.
An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmit-
tel müssen die Gehwege so von Schnee
freigehalten werden, dass ein möglichst
gefahrloser Zu- und Abgang gewährleistet
ist.
Festgetretener oder auftauender Schnee
ist ebenfalls – soweit möglich und zumut-
bar – zu lösen und abzulagern.
Die Abflussrinnen müssen bei Tauwetter
vom Schnee freigehalten werden und zu
den Unterflurhydranten muss ein Zugriff
gewährleistet sein.
Bei Schnee- und Eisglätte haben die Ver-
pflichteten die Gehwege und die Zugänge
zur Fahrbahn und zum Grundstücksein-
gang derart und so rechtzeitig zu be-
streuen, dass Gefahren nach allgemeiner
Erfahrung nicht entstehen können. Bei
Eisglätte sind die ausgebauten Gehwege
in voller Breite abzustumpfen.
Als Streumaterial sind vor allem Sand,
Splitt und ähnliches abstumpfendes Ma-
terial zu verwenden. Geeignetes Streuma-
terial hat jeder Verpflichtete eigenverant-
wortlich und auf eigene Kosten zu
besorgen.

Wo wird der Schnee abgelagert?

Die Ablagerung des zu beseitigenden
Schnees hat auf dem Grundstück und
nicht auf den Verkehrsflächen (Gehweg,
Schnittgerinne, Straße etc.) zu erfolgen,
um Verkehrsbeeinträchtigungen für Ret-
tungs- und Entsorgungsfahrzeuge sowie
für den fließenden Verkehr auf ein Mini-
mum zu beschränken.

Was ist zu tun, wenn der Schnee wieder
weg ist?

Die Streugutrückstände sind von dem
jeweils Winterdienstpflichtigen nach der
Frostperiode wieder zu beseitigen.

Welche Folgen können sich beim Nicht-
beachten dieser Pflichten ergeben?

Das vorsätzliche oder fahrlässige Nicht-
nachkommen der vorgenannten Pflichten
stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, welche

mit einer Geldbuße bis zu 500,00 Euro ge-
ahndet werden kann! Bei Nichterledigung
der Pflichten aus der Straßenreinigungs-
satzung wird nach Festsetzung eines
Ordnungsgeldes die Ersatzvornahme an-
gedroht, d. h., das Räumen und Streuen
erfolgt durch Dritte zu Ihren Lasten.
Außerdem möchten wir darauf hinweisen,
dass der Verpflichtete, wenn die Räum-
und Streupflicht schuldhaft nicht oder
nicht im genügenden Maße ausgeführt
wird, von einem Geschädigten zum Scha-
densersatz herangezogen werden kann.
Der Verpflichtete haftet nach den gesetz-
lichen Bestimmungen (§§ 823 ff BGB) für
solche Schäden (Sach-, aber auch Perso-
nenschäden), die aus der Verletzung sei-
ner Räum- und Streupflicht herrühren. Das
gilt grundsätzlich auch dann, wenn sich
der Verpflichtete eines Dritten bedient hat
(z. B. Hausmeister, Mieter oder Hausmeis-
terservice wurde mit der Räum- und
Streupflicht beauftragt). Im Fall der Über-
tragung der Räum- und Streupflichten auf
einen Dritten hat der Verpflichtete eine in-
tensive Überwachungsverpflichtung.

Haben Sie weitere Fragen zum Winter-
dienst?

Die Mitarbeiter der Fachabt. Öffentliche
Ordnung und Sicherheit helfen gern, auch
telefonisch unter 40527 und 40528.

Baldauf-Brauer
SB Straßenverkehrsbehörde und
öffentliche Ordnung ❑

Trinkwasser:
Regionaler Zweckverband Wasserversor-
gung – Bereich Lugau – Glauchau

24-Stunden-Bereitschaftsdienst:
+49 37 63 / 40 54 05
Internet: www.rzv-glauchau.de

Abwasser:
Westsächsische Abwasserentsorgungs-
und Dienstleistungsgesellschaft mbH

24-Stunden-Bereitschaftsdienst:
+49 172 / 35 78 63 6
Internet: www.wad-gmbh.de

Strom:
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom
mbH

24-Stunden-Bereitschaftsdienst:
+49 800 2 30 50 70
Internet: www.mitnetz-strom.de ❑

Bereitschaftsdienste
der Versorgungsträger
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Termin Grundsteuer IV. Quartal 2022

Hiermit erinnern wir alle Steuerzahler, die
keine Einzugsermächtigung erteilt haben,
dass am 15. November 2022 die Grund-
steuer für das IV. Quartal 2022 fällig ist.

Die Vorauszahlung der Grundsteuer
gemäß § 29 des Grundsteuergesetzes
entnehmen Sie bitte dem Abgabenbe-
scheid von 2022 – Ratenfälligkeit für
das laufende Jahr – soweit kein Ände-
rungsbescheid vorliegt.
Zahlen Sie bitte Ihre Steuern pünktlich zur

Fälligkeit ein, um unnötige Säumniszu-
schläge und Mahngebühren zu vermei-
den.
Nutzen Sie auch hierzu das Lastschrift-
einzugsverfahren. Für die Zahlung der
Steuern per Lastschriftverfahren sind die
entsprechenden Formulare / SEPA-Basis-
lastschriftmandat in der Stadtverwaltung
Oberlungwitz erhältlich.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gern ein
entsprechendes Formular zu.
Außerdem können Sie sich auch das For-

mular über die Homepage der Stadtver-
waltung Oberlungwitz, Formularservice,
ausdrucken.
Das SEPA-Basislastschriftmandat muss
vollständig ausgefüllt, unterschrieben und
im Original zurückgegeben werden.
Rücksendungen per Fax oder E-Mail kön-
nen nicht berücksichtigt werden.

Höfer
Fachbereichsleiterin
Kämmerei- und Bauamt ❑

Entsorgungstermine

Gemischte Siedlungsabfälle (Hausmüll)
24. November 2022 und
8. Dezember 2022

Die Entleerung der Hausmülltonnen erfolgt
im zweiwöchigen Rhythmus – in der Regel
in den ungeraden Kalenderwochen immer
donnerstags. Bei Feiertagen verschiebt
sich dieser Abholtag von Donnerstag auf
Freitag.

Blaue Tonne (Papier und Pappe)
18. November 2022, 2. Dezember
2022 und 16. Dezember 2022

Bitte stellen Sie die blaue Tonne am Ab-
holtag ab 06:00 Uhr bereit.

Gelbe Tonne
18. November 2022, 2. Dezember
2022 und 16. Dezember 2022

Für Fragen zur Entsorgung der ge-
mischten Siedlungsabfälle, zur blauen
Tonne sowie zur gelben Tonne steht
die Info-Hotline des Landratsamtes
Zwickau, Amt für Abfallwirtschaft, unter
der Telefon-Nr. 0800 0785600 zur Verfü-
gung. Weitere Informationen erfolgen
unter www.landkreis-zwickau.de/ab-
fall-aktuell.

Bio-Tonne
Grundstückseigentümer mit Biotonne
werden von der entsprechenden Entsor-
gungsfirma (KECL GmbH oder VEOLIA
Umweltservice Ost GmbH) über die Ent-
sorgungstermine schriftlich informiert.

Hinweis zum Abfallkalender 2022
Der Abfallkalender für das Jahr 2022 des
Landkreises Zwickau wurde in den Mona-
ten Dezember 2021 und Januar 2022 an

alle Haushalte im Landkreis Zwickau ver-
teilt. Zusätzlich liegt der Abfallkalender zur
Abholung in der Infothek im Rathaus aus.
Die Termine für das Schadstoffmobil
sowie die aktuellen Entsorgungstermine
können unter www.landkreis-zwickau.de
eingesehen werden.

Öffnungszeiten der Entsorgungsanlage
in Lipprandis

Montag bis Freitag     08:30 – 17:00 Uhr
Samstag                     08:00 – 12:00 Uhr

Fragen zur Entsorgung auf der Entsor-
gungsanlage in Lipprandis beantwortet
der Zweckverband Abfallwirtschaft Süd-
westsachsen, Schlachthofstr. 12, 09366
Stollberg, Tel.: 037296 66-200, Fax:
037296 66-225. ❑

Der nächste bundesweite Warntag findet
am 8. Dezember 2022 statt. An diesem
Aktionstag erproben Bund und Länder
sowie die teilnehmenden Kreise, kreis-
freien Städte und Gemeinden in einer ge-
meinsamen Übung ihre Warnmittel.

Pünktlich um 11:00 Uhr aktivieren die be-
teiligten Behörden und Einsatzkräfte zeit-
gleich unterschiedliche Warnmittel wie
z. B. Radio und Fernsehen, digitale Stadt-
anzeigetafeln oder Warn-Apps.

Auf diese Weise werden die technischen
Abläufe im Fall einer Warnung und auch
die Warnmittel selber auf ihre Funktion
und auf mögliche Schwachstellen hin
überprüft. Im Nachgang werden von den
Verantwortlichen gegebenenfalls Verbes-
serungen vorgenommen und so das Sys-
tem der Bevölkerungswarnung sicherer
gemacht.

Der bundesweite Warntag dient weiterhin
dem Ziel, die Menschen in Deutschland

über die Warnung der Bevölkerung zu in-
formieren und sie damit für Warnungen zu
sensibilisieren.

Am bundesweiten Warntag wird um 11:00
Uhr eine Probewarnung in Form eines
Warntextes an alle am Modularen Warn-
system (MoWaS) des Bundes angeschlos-
sene Warnmultiplikatoren (z. B. Rundfunk-
sender und App-Server) geschickt. Die
Warnmultiplikatoren versenden die Probe-
warnung an Warnmittel wie Fernseher, Ra-
dios und Smartphones. Dort können Sie
die Warnung dann lesen und/oder hören.

Parallel können auf Ebene der Länder,
in den teilnehmenden Landkreisen und
Kommunen verfügbare kommunale Warn-
mittel ausgelöst (z. B. Lautsprecherwagen
oder Sirenen) werden.

Bundesamt für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe Bonn ❑

Bundesweiter Warntag am 8. Dezember 2022

Die LISt GmbH Hainichen informiert, dass
in Vorbereitung der Planung für das Pro-
jekt „B 180 – Neubau Geh- und Radweg
Hermsdorf – Obercallenberg“

im Zeitraum ab/vom 15.11.2022 bis vor-
aussichtlich 15.02.2023

Baugrunduntersuchungen stattfinden
werden. Dies betrifft die Flurstücke Nr.
1/3, 1/4, 15/4, 1452/3 und 1452/5 der Ge-
markung Oberlungwitz. Eine entspre-
chende Bekanntmachung der LISt GmbH
befindet sich an der Bekanntmachungs-
tafel im Eingangsbereich des Rathauses.

Engelmann
FAL Bauwesen ❑

Information der LISt
Gesellschaft für Verkehrs-
wesen und ingenieurtech-
nische Dienstleistungen

mbH Hainichen



„Wir pflanzen
einen Baum!“

Die „Herbstkinder“ der GAFUG-Kita „4
Jahreszeiten“ waren heute im Gartenbau-
Gelände. Dieses gehört zum Kinder- und
Jugendheim der GAFUG mbH und wird
auch von den Kindergartenkindern stetig
genutzt.

Dort angekommen konnten die Kinder
zwei schöne Apfelbäume einpflanzen.

Für diese hatte der Kindergarten an einer
Ausschreibung der Initiative „Apfelbäum-
chen für Sachsens Schulen und Kitas“
teilgenommen.

Aufgeregt und emsig haben die Kinder
beim Ausgraben der Erdlöcher geholfen.
Dabei fanden sie viele Regenwürmer, die
auch ihr Interesse weckten. Danach wur-
den beide Bäumchen eingesetzt und gut
mit Erde bedeckt.

Zum Schluss noch angießen und fertig.

Wir danken für die Möglichkeit, die Natur,
den Kindern der Kita „4 Jahreszeiten“
durch dieses Projekt noch näher bringen
zu können.

Die Erzieherinnen der „Herbstgruppe“

Hurra,
wir sind Vorschüler!

Nun sind die Kinder der „Wintergruppe“
in der GAFUG-Kita „4 Jahreszeiten“,
schon sehr aufgeregt. Endlich sind sie die
„Großen“ und die Vorschule beginnt.

Gemeinsam mit Frau Lippert erkunden sie
das Zahlenland. Hier wird spielerisch mit
Geschichten und Gesang das Thema Zah-
len näher gebracht. Es geht um das ganz-
heitliche Entdecken von Zahlen und Men-
gen. Begleitet werden die Kinder dabei
von „Vergissmeinnicht“ und „Kuddel-
muttel“.

Zusammen mit dem Elefanten Elmar und
Frau Hilbert begeben sich unsere Vor-
schüler auf eine Reise zum Thema Grafo-
motorik. Hierbei geht es besonders um die
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Liebe Oberlungwitzerinnen und Ober-
lungwitzer,

wir werden in den nächsten 14 Monaten
den Anbau an unserer Humboldt-Grund-
schule realisieren.
Aus diesem Grund gehen unsere Hortkin-
der mit ihren Erzieherinnen und Erziehern
zum Mittagessen ins Vereinshaus „Zur
Post“, Hofer Straße 36.
Mit dem Ziel, diesen täglichen Weg für un-
sere Hortkinder zu einem sicheren Erleb-
nis zu machen, suchen wir engagierte
Bürgerinnen und Bürger als Begleiter.

Bitte melden Sie sich bei Frau Leistner
(Telefon: 03723/40520) im Rathaus oder
schreiben Sie uns unter dem Stichwort
„Mittagessen Hort 2023“ eine E-Mail an
stadtverwaltung@oberlungwitz.de unter
Angabe der Kontaktdaten.

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter Haupt-
und Ordnungsamt ❑

Der Bereich Hilfe in besonde-
ren Lebenslagen im Sozialamt
des Landkreises Zwickau ist in

der Woche vom 28. November bis 2. De-
zember 2022 nur eingeschränkt erreich-
bar.
Als Grund werden organisatorische Ände-
rungen genannt.
Für dringende Fälle ist ein Frontoffice ein-
gerichtet. Dessen Rufnummer lautet 0375
4402-22220.

Ilona Schilk
Pressesprecherin ❑

Erreichbarkeit
eingeschränkt Gemeinsam für den Hort der Humboldt-Grundschule
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Kita „4 Jahreszeiten“ der GAFUG mbH

Quelle alle Fotos: Kita „Vier Jahreszeiten“ der GAFUG
mbH (Seite 9 und 10).



Am 19. September 2022 war es endlich
soweit. Die Klasse 6a aus der Pestalozzi-
Oberschule durfte nun wirklich auf Klas-
senfahrt! Die meisten von uns waren co-
ronabedingt noch nie in einer Jugendher-
berge.

Wir freuten uns riesig über einen dreitägi-
gen Besuch in der Anlage „KiEZ am Filz-
teich“ in Schneeberg.
Unsere Klassenlehrerin, Frau Kleindienst,
hatte für uns ein tolles Programm organi-
siert. Den ersten Tag verbrachten wir
sportlich. Vom Waldspaziergang über
Dart, Billard und Fitnessraum bis hin zum
Fußballspiel war alles dabei. Abends
sahen wir den Film „Fünf Freunde 4“ im
Heimkino.

Am zweiten Tag ging es nach einem Klöp-
pelkurs und dem Besuch im rustikalen Ke-
gelstollen ins Abenteuercenter „Fundora“.
Dort konnten wir uns auf Riesentrampoli-
nen, Kletterwänden und Laser-Tag so
richtig auspowern. Am Abend saßen wir
gemeinsam am Lagerfeuer am Strand,
backten uns Knüppelkuchen und lernten
neue Freunde kennen.

Eigentlich planten wir Mädels immer
noch heimliche „Wahrheit- oder Pflicht-

Abende“, doch die mussten wegen Mü-
digkeit ausfallen.

Am Mittwoch wanderten wir über den
Bergbaulehrpfad zum „Siebenschlehener
Pochwerk“.

Die drei Tage vergingen wie im Flug. Es
war für alle eine tolle neue Erfahrung.

Marie Macherius und
Christina-Marie Heinzig ❑
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„Hurra, endlich Klassenfahrt!“

Motorik der Hände. Elmars Geschichten
begleiten die Vorschüler und verschiedene
Arbeitsblätter regen Kreativität und Lö-
sungsfindung an.

Außerdem wird es im Laufe des Vorschul-
jahres noch zwei größere Projekte und in-
teressante Ausflüge geben.

Wir freuen uns auf eine spannende Zeit. ❑

Quelle alle Fotos: Pestalozzi-Oberschule



11

STADTANZEIGER OBERLUNGWITZ • 11/2022



12

STADTANZEIGER OBERLUNGWITZ • 11/2022

Anzeigen und Werbung
Telefon: 03723 / 49 91 17
info@mugler-verlag.de
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I N F O R M A T I O N E N D E R K I R C H G E M E I N D E N

Jahreslosung:
Jesus Christus spricht: Wer
zu mir kommt, den werde
ich nicht abweisen.

(Johannes 6,37)

Monatsspruch: Weh denen, die Böses
gut und Gutes böses nennen, die aus
Finsternis Licht und aus Licht Finsternis
machen, die aus sauer süß und aus süß
sauer machen! (Jesaja 5,20)

Unsere Gottesdienste

16. November – Buß- und Bettag
Marienkirche Gersdorf
09:30 Uhr gemeinsamer Predigtgottes-

dienst aller Schwesternkirch-
gemeinden

20. November – Ewigkeitssonntag
St.-Martins-Kirche
09:30 Uhr Sakramentsgottesdienst

– Prädikant Flämig

27. November – 1. Advent
St.-Martins-Kirche
10:00 Uhr Familiengottesdienst – Olivia

Knorr mit anschließendem
Kirchenkaffee

03. Dezember – Adventsliedersingen
Abteikirche
18:15 Uhr Adventsliedersingen

– Prädikant Große

04. Dezember – 2. Advent
Abteikirche
09:30 Uhr Predigtgottesdienst

– Superintendent Pepel

11. Dezember – 3. Advent
Abteikirche
09:30 Uhr Sakramentsgottesdienst

– Pfarrerin i. R. Feige

Wer zum Gottesdienst mit dem Auto ab-
geholt werden möchte, melde sich bitte im
Laufe der Woche, spätestens bis sonn-
tags, 07:30 Uhr bei Andreas Schubert
(Tel.: 0176/66 69 75 72 oder 03723/31 94)
oder Ralf Winkler (Tel.: 03723/66 51 40).

Gottes Wort im Alltag

Kirchenvorstand
Donnerstag, 09.12., 19:00 Uhr, Gemeinde-
raum
Plauderkaffee
Donnerstag, 01.12., 14:30 Uhr, Gemeinde-
raum
Männerwerk
Dienstag, 01.11., 19:00 Uhr, Gemeinde-
raum

Junge Erwachsene
Termin wird kurzfristig bekannt gegeben
Ehekreis
Samstag, 26.11., 19:30 Uhr, Adventsfeier,
Gemeinderaum
Andacht AWO
Mittwoch, 14.12., 15:00 Uhr, AWO
Seniorenkreis
Donnerstag, 17.11., 14:30 Uhr, Gemeinde-
raum
Konfi-Kurs
Freitag, 18.11. und 02.12., 15:30 Uhr, Ge-
meinderaum
Mütterkreis
Montag, 21.11., 19:30 Uhr, Gemeinde-
raum
Gebetskreis
Montag, 14.11., 19:00 Uhr, Pfarrhaus
Frauentreff
Montag, 28.11., 19:30 Uhr, Adventsfeier
Chor
mittwochs, 19:30 Uhr, Abteikirche
Posaunenchor
montags, 19:30 Uhr, Jugendraum
Bei Interesse bitte bei Steffen Borchardt
melden (0160-93583784).
Pfadfinder
Samstag, 26.11., 16:00 Uhr, Pfarrhof
Christenlehre
dienstags,
14:45 Uhr: 1. Klasse, Gemeinderaum
15:45 Uhr: 2. Klasse, Gemeinderaum
donnerstags,
16:15 Uhr: 3. – 6. Klasse, Gemeinderaum
JG/EC-Jugendkreis
Freitag,
18.11., 19:30 Uhr: Austausch-Jugend-
stunde mit Jugendkreis Gablenz
25.11., 18:30 Uhr Abfahrt zur Austausch-
Jugendstunde nach Lugau
sowie jeden Samstag, 18:00 Uhr: Volley-
ball in der Pestalozzi-Turnhalle.
(Informationen folgen kurzfristig über
E-Mail / WhatsApp)
E-Mail: kontakt@jugendkreis-oberlung-
witz.de

Informationen aus dem
Kirchenvorstand

Nachdem wir zur Kirchenvorstandssitzung
am 13.10.2022 die Andacht von Pfarrerin
Indorf gehört hatten, erhielten wir erfreuli-
che Nachrichten vom Verbundausschuss:
Wir werden demnächst wieder einen
Kantor und eine Gemeindepädagogin
haben. Kantor Dominik Baumann beginnt
seinen Dienst in unserer Gemeinde am
01.12.2022 und Gemeindepädagogin Kir-
stin Zimmermann voraussichtlich bereits
ab 15.11.2022. Wir freuen uns, dass gleich
zwei unserer vakanten Stellen wieder be-
setzt werden können. Wir wünschen bei-
den Gottes Segen für ihren Dienst und
hoffen, dass unser Gemeindeleben durch
sie wieder neue Impulse erhält und Gottes
Wort weitergetragen werden kann. Kantor

Baumann wird demnächst in unsere Kan-
torenwohnung einziehen, so dass diese
wieder mit Leben gefüllt wird.
Danach gab es noch folgende Themen zu
besprechen: Es war notwendig, eine neue
Läuteordnung zu beschließen, die kleinere
Änderungen beinhaltet und jetzt dem Re-
gionalkirchenamt zur Genehmigung vor-
gelegt werden kann.
Außerdem wurde der bereits gut vorberei-
tete Jahresplan für 2023 vorgestellt und
um einige Termine ergänzt.
Das Thema „Energiekosten“ beschäftigt
uns weiter. Hierzu gibt es verschiedene
Ansichten und Meinungen, auch von Ge-
meindegliedern. Wir wollen versuchen,
einen Weg zu finden, damit Gottesdienste
stattfinden können, aber auch die Kosten
nicht in unermessliche Höhen steigen. Wir
bitten hierbei um Nachsicht, dass nicht
alle Entscheidungen sofort die richtigen
sind. Wir möchten natürlich nicht im Dun-
keln sitzen, können aber an sonnigen
Tagen durchaus auch auf einige Lichter
verzichten. Außerdem soll in den nächsten
Wochen genau geprüft werden, welche
tatsächlichen Kosten beim Heizen anfal-
len, auch um zu entscheiden, welche Kir-
che im Winter günstiger zu beheizen ist
(die St.-Martins-Kirche mit Strom oder die
Abteikirche mit Gas). Wir sind dankbar
über jeden Hinweis, möchten aber auch
deutlich machen, dass nicht jede einzelne
Meinung sofort umgesetzt werden kann.

Wir möchten Ihnen und Euch danken für
jedes bisherige Gebet und bitten, weiter-
hin für unsere Gemeinde zu beten. Wir
sehen es an den neuen Mitarbeitern und
auch am Baugeschehen beim Gemeinde-
haus, dass es hilft und dass Gott uns
immer wieder neue Wege aufzeigt.

Karsten Schubert

„Es hat mir gutgetan. Schön, dass Sie
da waren“
In unserer Gemeinde gibt es die gute Tra-
dition, Gemeindemitglieder zu besonderen
Geburtstagen zu besuchen. Diese Auf-
gabe übernimmt zurzeit der Besuchs-
dienstkreis.
Diese könnten auch gerne ältere und
kranke Menschen besuchen, um ihnen so
in eventuell schwierigen Zeiten beizu-
stehen.
Der Besuchsdienst ist eine wichtige, sinn-
volle und dankbare Aufgabe. Dankbarkeit,
die oft nach einem Besuch in den Worten:
„Es hat mir gutgetan. Schön, dass Sie da
waren“ zum Ausdruck kommen.
Um die Arbeit des Besuchsdienstes auch
künftig weiterzuführen und mehr Men-
schen eine Freude zu bereiten, suchen wir
noch Gemeindemitglieder, die gerne Be-
suche übernehmen würden. Bitte melden
Sie sich im Kirchgemeindebüro, wenn Sie
sich dafür interessieren.

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Oberlungwitz
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Friedhofsführung auf dem

St.-Martins-Friedhof

Am Samstag, dem 19.11.2022, finden
14:00 Uhr und 15:30 Uhr informative
Friedhofsrundgänge mit dem Friedhofs-
verwalter statt. Dabei sollen die Bestat-
tungsmöglichkeiten und Grabarten auf
unserem St.-Martins-Friedhof vorgestellt
werden. Auch zur neuen Grabmöglichkeit
der Baumbestattung wird ausführlich be-
richtet. Treffpunkt ist der Kirchturm der
St.-Martins-Kirche.

Ernte Dank – Rückblick

Wir bedanken uns ganz herzlich für die
vielen Erntegaben und der großzügigen
Kollekte.
Es gingen 427,65 EUR an das Haus Kin-
derland Chemnitz und 427,65 EUR für die
Sanierung unseres Gemeindehauses. Ein
großer Dank geht auch an alle ehrenamt-

lichen Helfer, die uns beim Schmücken
und Organisieren der Erntegaben unter-
stützt haben.

Öffnungszeiten des Kirchgemeinde-
büros und der Friedhofsverwaltung
Kirchweg 7, 09353 Oberlungwitz

Montag:            14:00 – 17:30 Uhr
Dienstag:          09:00 – 11:00 Uhr
Donnerstag:      14:00 – 17:30 Uhr

Tel.-Nummern:
Kirchgemeindebüro     03723/6683228
                                    Fax: 6683229
Pfarrerin A. Indorf:       03723-6299766
Friedhofsverwalter A. Schubert:
                                    0176/66697572
Gemeindepädagoge T. Schmidt:
                                    03723/6792470
Internetadresse:
www.Kirche-oberlungwitz.de
www.kirchenbezirk-zwickau.de

E-Mail-Adresse:
kg.oberlungwitz@evlks.de

SEPA-Kontodaten
für Kirchgeld
IBAN: DE58 3506 0190 1690 5000 23
BIC: GENODED1DKD
Bank für Kirche u. Diakonie e.G.
für Friedhofsgebühren
IBAN: DE80 3506 0190 1690 5000 15
BIC: GENODED1DKD
Bank für Kirche u. Diakonie e.G.
für Spenden, Pachtzins, Sonstiges
IBAN: DE70 8705 0000 3606 0029 70
BIC: CHEKDE81XXX
Sparkasse Chemnitz

Telefonseelsorge (kostenfrei):
0800/1110222 oder 0800/1110111
24-Stunden am Tag!

Für den Inhalt verantwortlich:
Volkmar Teske                                         ❑

ANZEIGEN

Landeskirchliche Gemeinschaft Oberlungwitz

Sie sind interessiert
am christlichen
Glauben? Sie su-
chen Orientierung

und Maßstab für Ihr Leben? Sie haben
Fragen, möchten zuhören oder reden? Wir
laden Sie dazu herzlich ein zu den geplan-
ten Veranstaltungen in unser Gemein-
schaftshaus in Oberlungwitz, Am Bach 13.

• Jung und Alt sonntags, 17:00 Uhr
• EC-Jugendkreis und Junge Gemeinde

freitags, 19:30 Uhr und unter
www.jugendkreis-oberlungwitz.de

• Abend für Frauen am Montag, 21. No-
vember 2022, 19:30 Uhr

• Gesprächskreis am Samstag, 26. No-
vember 2022, 19:30 Uhr

• Frauengebetskreis am Mittwoch,
7. Dezember 2022, 10:00 Uhr

Der Impuls:
Chicago, Oktober 2016: Das rechte Trieb-
werk einer Boeing 767 explodiert direkt

nach dem Abheben. Der brennende Jet
kommt auf dem Rollfeld zum Stehen und
muss evakuiert werden, bevor die Ma-
schine in Flammen aufgeht. Die Notaus-
gänge werden geöffnet, die Notrutschen
aufgeblasen.
Aber was tun viele der 161 Passagiere?
Anstatt den schnellsten Weg ins Freie zu
suchen, streiten sie sich um den Zugriff
auf die Gepäckfächer. Sie versuchen, Kof-
fer über die Köpfe ihrer Mitreisenden in
Richtung Ausgang zu wuchten und ver-
sperren damit anderen den Weg. Die Be-
fehle des Personals werden nicht befolgt,
obwohl die Gefahr besteht, dass die Kof-
fer Löcher in die Notrutschen reißen und
die Menschen nicht mehr rechtzeitig ins
Freie kommen. Laut einer Studie ist dies
kein Einzelfall.
Warum versuchen so viele Menschen in
einer Ausnahmesituation instinktiv, ihre
Habseligkeiten zu retten, obwohl sie da-
durch den eigenen Tod und den ihrer Mit-
reisenden riskieren? Warum hängen wir so

sehr an unserem Besitz? Denken wir, dass
unser Leben sinnlos wäre, wenn wir den
Laptop, die Kamera und unsere Kleider
verlieren würden? Wonach man aber in
der Not greift, zeigt, um was man sich im
Leben dreht, was einem wirklich wichtig
ist. Wir fühlen uns nackt und hilflos ohne
unseren Besitz. Dabei muss jeder von uns,
wenn es ans Sterben geht, ohnehin alles
zurücklassen. Nach dem Tod geht es nicht
mehr darum, was man alles hat oder nicht
hat, sondern nur noch darum, wie man zu
Gott steht. „Was hat ein Mensch davon,
wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei
aber das wirkliche Leben einbüßt?“ (die
Bibel Mt 16, 26). Wer Gott hat, kann nichts
verlieren. Klug ist der, der sich zu seinen
Lebzeiten darauf vorbereitet, Gott zu be-
gegnen. Der Ewigkeitssonntag lädt wieder
zum Nachdenken darüber ein.

Reinhard Flämig
Gemeinschaftsleiter ❑
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Schnupperstunde
bei den

„Tausendfüßlern“

Die Krippe der Kita „Tausendfüßler“
möchte alle Mamas und Papas mit
ihren Kindern, die bisher noch keine
Einrichtung besuchen, ganz herzlich
einladen, gemeinsam mit uns ein
Stück Krippenalltag zu erleben.

Wo?

Im Kinderkrippenbereich der Kita
„Tausendfüßler“,

(bei schönem Wetter im Garten)
Robert – Koch – Str. 34e

Wann?

Am 24.11.2022
von 09:30 – 10:30 Uhr

Wir freuen uns auf Euch!
Die „Tausendfüßler“
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Blick in die Zukunft:
Eine Transport-Drohne soll
das DRK bei der schnellen
Versorgung von Patienten
mit Blutpräparaten unter-
stützen.

Wer Blut braucht, hat es eilig! Beispiels-
weise nach einem Unfall oder im Verlauf
schwerer Operationen kann jede Minute
lebenswichtig sein und Patienten benöti-
gen Blutkonserven innerhalb kürzester
Zeit. Deshalb wird beim DRK-Blutspende-
dienst gemeinsam mit der ADAC Luftret-
tung eine Drohnenlogistik für den Trans-
port von Blut, Medikamenten und Gewebe
entwickelt. Weit über 100 Drohnenflüge
mit der MediCargo genannten Drohne
wurden im Rahmen des Forschungspro-
jektes bereits durchgeführt. Diese haben
gezeigt, dass mit ihr der Transport von
Blut zum Patienten fünf Mal schneller als
auf dem herkömmlichen Weg per Kurier-
dienst oder Taxi möglich sein kann. Ziel
des Projektes ist der kommerzielle Regel-
betrieb für Kliniken in ganz Deutschland.
MediCargo ist rund sieben Kilogramm
schwer und kann beim Abflug rund 1,5 Ki-
logramm Blut als Nutzlast transportieren.

Eine sichere und kontinuierliche Versor-
gung mit den teilweise nur wenige Tage
haltbaren Blutpräparaten für Patienten in
der Region zu gewährleisten, ist zentrale
Aufgabe des DRK-Blutspendedienstes
Nord-Ost. Auch rund um die Weihnachts-
feiertage stehen Blutkonserven 24/7 für
die Anforderungen aus den Kliniken bereit.
Hierfür ist das DRK auf die Unterstützung
durch viele Blutspenderinnen und –spen-
der angewiesen, die zum Beispiel auch die
Möglichkeit der Blutspende am 2. Weih-
nachtsfeiertag, Montag, 26.12.2022 nut-
zen, die an ausgewählten Terminorten
zusätzlich zu den regulären Dezember-
Terminen angeboten wird.

Alle Termine sowie die erforderliche Ter-
minreservierung sind zu finden unter
https://www.blutspende-nordost.de/blut-
spendetermine/, darüber hinaus kann die
Terminreservierung auch über die kosten-
lose Hotline 0800 11 949 11 erfolgen.
Dort werden auch weitere Informationen
erteilt. Bitte beachten Sie ggf. aktuelle
Ankündigungen auf der Website des
DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost unter
www.blutspende-nordost.de.

Hinweis: Nach einer Impfung mit den in
Deutschland zugelassenen Impfstoffen
gegen das Corona-Virus ist eine Blut-
spende am Tag nach der Impfung mög-
lich, sofern sich der oder die Geimpfte ge-
sund fühlt.

Die nächste Blutspendeaktion
in Ihrer Region findet

am Montag, dem 12.12.2022
in der Aula der Pestalozzi-Oberschule,
Pestalozzistraße 4 in Oberlungwitz

von 15:00 bis 19:00 Uhr
statt.

Auf Grund der aktuellen Situation sind
Änderungen jederzeit möglich.
Bitte informieren Sie sich tagaktuell unter
www.blutspende-nordost.de

Ulrike Buschbeck
DRK-Blutspendedienst Nord-Ost
gemeinnützige GmbH
ITM Chemnitz
Zeisigwaldstr. 103
D-09130 Chemnitz ❑

Deutsches Rotes Kreuz – Blutspende

Reitverein Oberlungwitz e. V.

Am Samstag, dem 24. September 2022,
führte der Reitverein Oberlungwitz eine
ganz besondere Veranstaltung durch.
Diesmal ging es nicht um sportliche Er-
folge, sondern es standen die Kleinsten im
Vordergrund. Unterstützt durch den Land-
kreis Zwickau und das Förderprogramm
„Aufholen nach Corona für Kinder und Ju-
gendliche“ konnte der Verein einen kos-
tenlosen Pferdeerlebnistag für Kinder zwi-
schen 4 und 12 Jahren ausrichten.
59 Kinder aus Oberlungwitz und Umge-
bung konnten bei bestem Wetter auf dem
Oberlungwitzer Reitplatz erste Erfahrun-
gen mit dem Lebewesen Pferd sammeln.
An 6 Mitmachstationen durften sie sich
selbst ausprobieren, ein Steckenpferd
oder einen Hufeisentraumfänger basteln,
Wissen rund ums Thema Pferd erwerben,
auf dem Holzpferd voltigieren und unseren
Ponys beim Putzen und Reiten einmal
ganz nahekommen. Danach oder auch

zwischendurch bestand die Möglichkeit,
unser kleines Kino, die Malstation, den
kleinen Spielplatz oder unsere Snackbar
zu besuchen. Wer alle Stationen erfolg-
reich absolviert hatte, konnte sich über
eine Urkunde und eine Schleife freuen.
Wir, der Reitverein Oberlungwitz e. V.,
danken ganz herzlich dem Landkreis
Zwickau, für die finanzielle Unterstützung
der Stadt Oberlungwitz, Annett Schellen-
berger von den persönlichen Mitgliedern
FN für die Ausstattung mit Informations-
und Unterrichtsmaterial und natürlich allen
ehrenamtlichen Helfern, ohne diese die
Veranstaltung so nicht hätte durchgeführt
werden können.

Fränzi Neubert
Reitverein Oberlungwitz e. V.
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Bereitschaftsdienste der Apotheken
Dienstbereitschaft jeweils 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen

Sie sind krank außerhalb der Sprechzeiten Ihrer Arztpraxis?
In den ärztlichen Bereitschaftspraxen der KV Sachsen erhalten Sie medizinische Versorgung bei akuten, aber nicht

lebensbedrohlichen Erkrankungen außerhalb der üblichen Sprechzeiten von Arztpraxen.
Informationen zu allen Standorten, Behandlungsbereichen und Öffnungszeiten erhalten Sie telefonisch unter:

116 117
sowie unter:

www.kvsachsen.de > Bereitschaftsdienste.
Dienstpläne für Augenarzt und Zahnarzt werden in der lokalen Presse oder unter

http://www.freiepresse.de/LOKALES/ZWICKAU/HOHENSTEIN-ERNSTTHAL/notdienste.php

veröffentlicht.

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Dienstpläne werden unter

http://www.freiepresse.de/LOKALES/ZWICKAU/HOHENSTEIN-ERNSTTHAL/notdienste.php
veröffentlicht.

Stadtwerke Oberlungwitz GmbH

Hofer Straße 221, Telefon: 03723 76930-60

Sprechzeiten der Stadtwerke Oberlungwitz GmbH
werden unter

https://www.stadtwerke-oberlungwitz.de/
veröffentlicht.

Die Deutsche Rentenversicherung
informiert

Die kostenlose Aufnahme von Rentenanträgen aller Rentenarten
(Witwer- und Witwenrenten, Erwerbsunfähigkeitsrenten und
Altersrenten) der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See und allen anderen Rentenkassen findet nach vorheri-
ger telefonischer Terminvereinbarung in Hohenstein-Ernstthal
statt. Terminabsprache mit Herrn Sigmund Plewnia unter der
Telefonnummer 03723 626915. Völlige Diskretion wegen des
Datenschutzes ist gewährleistet. ❑

12.11. – 17.11.    Aesculap-Apotheke, 08132 Mülsen OT St. Jacob,
                             St. Jacober Hauptstraße 82,
                             Tel. 037601 3990 / 39966
18.11. – 24.11.    Schloß-Apotheke, 09350 Lichtenstein,
                             Innere Zwickauer Straße 6,
                             Tel. 037204 87800/ 87801
25.11. – 01.12.    St. Urban Apotheke, 08132 Mülsen OT Thurm,
                             Thurmer Hauptstraße 28,
                             Tel. 037601 25262/25180

02.12. – 08.12.    Auersberg-Apotheke, 09350 Lichtenstein,
                             Platanenstraße 4,
                             Tel. 037204 929192 / 929193
09.12. – 12.12.    Apotheke "Am Hirsch", 09353 Oberlungwitz,
                             Hofer Straße 15,
                             Tel. 03723 48097 / 48098
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